
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Abstract 

Es werden die typischen Reaktionen des 
Organismus auf die Gabe homöopathischer 
Arzneimittel, wie z. B. Erst- und Spät-
verschlimmerung, Auftreten von Arzneimittel-
prüfsymptomenen oder Ausscheidungsreaktionen 
von „echten“ Arzneimittelnebenwirkungen 
pharmakologisch wirksamer Substanzen, welche 
auch im Tiefpotenzenbereich noch eine Rolle 
spielen können, unterschieden.  

Die Reaktionen werden in das auch für Hersteller 
homöopathischer Arzneimittel verpflichtende 
Pharmakovigilanzsystem eingeordnet und dargelegt, 
in welchen Fällen eine Meldepflicht – auch seitens 
des Therapeuten – besteht. 

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang 
die Abgrenzung einer Erstverschlimmerung von 
ungewollten homöopathischen Arzneimittel-
prüfungen.  

Angesprochen werden auch zwei Fälle, bei denen 
unerwünschte homöopathische Arzneimittel-
prüfungen von echten Vergiftungsfällen abgegrenzt 
werden mussten. 
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